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Die Eifeler Buchmesse hat sich als viel beachtete Kulturveranstaltung

in der Nordeifel etabliert. Sie präsentiert nun zum 11. Mal eine

erstaunliche Vielfalt an Veröffentlichungen aus der Region.

Die Eifeler Buchmesse, eine Veranstaltung des Literaturhauses

Nettersheim und der Lit.Eifel, ist mit ihrem breiten Spektrum ein

beliebter Treffpunkt für Verlage, Autor:innen und Literatur-

freund:innen, die genüsslich stöbern, angeregt debattieren oder ein

reichhaltiges kulturelles Rahmenprogramm genießen wollen.

Leseratten und Literaturbegeisterte können die literarische Vielfalt der

Eifel entdecken, rund 25 Verlage und ihre Portfolios kennenlernen

sowie Autor:innen der Region hautnah erleben. Ob fesselnde

Erzählungen, gefährliche Ermittlungen, Sagen aus der Region oder

spannende Diskurse – es gibt viel zu entdecken.

Sie treffen hier auf “alte Bekannte” wie Ralf Kramp, Manni Lang,

Hubert vom Venn, Carsten Henn, Norbert Scheuer und andere. Als

besonderes Highlight können Sie sonntags, nach der Lesung von

Carsten Henn, mit uns ins Kino 42 gehen, um die Verfilmung seines

Romans “Der Buchspazierer” zu genießen (Karte 10 €).

In die Buchmesse eingebettet ist die Verleihung des Eifeler

Jugendliteraturpreises für Nachwuchsautor:innen zwischen 6 und 19

Jahren.

Sonntags ist zudem im Obergeschoss der „Künstlertreff Nettersheim“

mit eigenem Programm zu Gast, der ab 12 Uhr „Lesungen am

laufenden Band“ anbietet.

Auch für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt sein.

Ganz herzlich möchten wir unseren Sponsoren, der e-regio und der

VR-Bank Nordeifel danken, die durch ihr Engagement zum Gelingen

beitragen.

Das ausführliche Programm finden Sie auf Seite 2.

Termin: 

Samstag, 15. November, 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 16. November, 11 bis 18 Uhr

Ort: Naturzentrum Eifel, Urftstraße 2-4, Nettersheim

Eintritt: frei

Infos: Telefon 02486/78-420 oder -412

oder E-Mail an zukunftsbuero@nettersheim.de
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14.00 Uhr Eröffnung der Verlagsstände

14.30 Uhr Eröffnung der Buchmesse durch Bürgermeister  Norbert Crump

15.00 Uhr Ralf Kramp stellt seinen neuen Roman "Lost Place Eifel" vor.

16.00 Uhr Verleihung des 12. Eifeler Jugendliteraturpreises

unter Anwesenheit der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW Ina

Brandes

18.00 Uhr Premierenreif-Lesung der Nettersheimer Schreibwerkstatt

Erdgeschoss

12.00 Uhr Lesung von Hubert vom Venn

13.00 Uhr Autorenrunde des Nettersheimer Künstlertreffs mit Georg Miesen (Moderator),

Hildegard Haehn, Sarah Binzenbach, Andreas Züll, Angelika Schütte und Swantje

Baumgart.

14.00 Uhr Kraut und Korn auf der Eifeler Buchmesse – mit Verkostung!

14.30 Uhr Norbert Scheuer liest aus „Winterbienen“ und erzählt über die Entstehung

seines neuen Buches.

15.00 Uhr Verleihung des Horst-Konejungs-Preises 2025

Vorstand und Beirat der Konejung Stiftung Kultur schätzen sich glücklich, mit dem

Künstler, Zeichner und Lyriker Franz Peters erneut einen würdevollen Träger des Horst-

Konejung-Preises auszuzeichnen. 

16.00 Uhr Manfred „Manni“ Lang liest, spielt, erzählt und erklärt den Dialekt seiner

Eifeler Heimat .

17.00 Uhr Carsten Henn liest aus „Der Buchspazierer“

18.00 Uhr Filmvorführung „Der Buchspazierer“ im Nettersheimer Kino 42, Steinfelder

Straße 8 

mit persönlicher Begrüßung und Einführung des Autors Carsten Henn.

Christoph Maria Herbst brilliert im gleichnamigen Film als „Buchspazierer“. 

Karten: 10,50 € 

Erhältlich auf www.kino42.de, Restkarten auf der Buchmesse, Reservierungen vorab

unter Telefon 02486/1770.

Obergeschoss

Künstlertreff Nettersheim: Lesungen am laufenden Band

12.00 Uhr Axel Westphal Gedichte „Die beleidigte Leberwurst“, „Auf den Punkt

gebracht“

12.30 Hassan Deldjouye Shahir: „Ich bin kein Prophet“

13.00 Uhr, Frisch aus der Schreibmaschine - Unveröffentlichte Literaturschätze

14.00 Uhr, Marzellus Boos: „Die Wunder sind gegangen, das Wunderbare ist geblieben“

, Texte aus „Mein grünes Tagebuch“

14.30 Isabel Kirschner Entwicklungsroman „Simones Erbe“, Thema: Beziehung schafft

Verbindung

15.00 Uhr, Angelika Schütte liest aus „Jo, stärker zu zweit“ (Jugendroman/Thema

Isolation) und „Die Mottengesellschaft“ (Erstlesergeschichten/ Thema Miteinander)

15.30: Swantje Baumgart liest „Sachen gibt‘s, die gibt‘s gar nicht“ (Arbeitstitel) und „Der

ganz normale Wahnsinn im Leben eines Schutzengels mit pubertierenden Klienten“, Teil

1 und 2

16.00 Hildegart Haehn„Wo Bäume beten und Vögel lehren“ mit Hildegard Haehn und

der „Gefühlsflüsterin“ Kordula Ranz.

17.00 Uhr, Lydia Kieven„Kaffee im Tempel. Ein Leben zwischen rheinischem Dorf und

Java“, Lesung und javanischer Gesang

Sa 15. November 2025, 14 bis 18 UhrSa 15. November 2025, 14 bis 18 Uhr

So 16. November 2025, 11 bis 18 UhrSo 16. November 2025, 11 bis 18 Uhr

Programm 11. Eifeler Buchmesse 
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Amtliche
Bekanntmachungen

Hinweisbekanntmachung
Am Dienstag, 18.11.2025, 17.00 Uhr findet im Holzkompetenzzent-
rum in Nettersheim die 1. Sitzung des Wahlprüfungsausschusses der 
Gemeinde Nettersheim statt. Die vollständige Tagesordnung ist unter 
https://ratsinfo.nettersheim.de einsehbar.

Hinweisbekanntmachung
Am Dienstag, 18.11.2025, 18.00 Uhr findet im Holzkompetenzzen-
trum in Nettersheim die 1. Sitzung des Ausschusses für Schule, Fa-
milie, Jugend, Soziales und Sport der Gemeinde Nettersheim statt. 
Die vollständige Tagesordnung ist unter https://ratsinfo.nettersheim.
de einsehbar.

Öffentliche Bekanntmachung 

 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  Köln, den 10.10.2025 
Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, 
Bodenordnung - 

 Zeughausstr. 2 - 8 

FLURBEREINIGUNG VEYBACH  50667 Köln 
Az.:  –  33.42 –  5 18 02 –   Tel.: 0221/147-2033 

 
 
 

Ladung zur Offenlage und Anhörung über die Ergebnisse der  
Wertermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 
 
I. Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der Wertermittlung  
 
Im Flurbereinigungsverfahren Veybach liegen die Nachweise über die Ergebnisse der 
Wertermittlung für folgende mit dem 2. Änderungsbeschluss vom 27.02.2024 und dem 
3. Änderungsbeschluss vom 10.06.2025 zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen 
Grundstücke vor: 
 
Regierungsbezirk Köln 
Kreis Euskirchen 
Stadt Euskirchen 
Gemarkung Euenheim 
Flur       4 Flurstücke 480, 485 
Flur       6  Flurstück  226 
Flur       7  Flurstück  465 
Flur         20  Flurstück  105 
Gemarkung Euskirchen 
Flur       4 Flurstück 1 
Gemarkung Wißkirchen 
Flur     5  Flurstücke  21, 23, 24, 25 
  
Stadt Bad Münstereifel 
Gemarkung Eschweiler 
Flur       4 Flurstück 75 
Gemarkung Nöthen 
Flur       6 Flurstück 121 
Gemeinde Nettersheim 
Gemarkung Buir 
Flur     1  Flurstück  233 
 
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des 
Abfindungsanspruches und damit Grundlage für den Flurbereinigungsplan. Die 

Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten aus von: 
 

Dienstag, den 25.11.2025 bis Mittwoch, den 26.11.2025, 
jeweils in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

bei der Bezirksregierung Köln,  
Dienststelle: Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln, Zimmer W3.02.154. 

 
[Eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Dezernat 33.42 der 
Bezirksregierung Köln unter der Rufnummer 0221 147- 2828 oder per E-Mail: 
veronika.diefenthal@bezreg-koeln.nrw.de ist zwingend erforderlich.] 
 
Zur Erteilung von Auskünften über die vorgenommene Bewertung der Grundstücke 
stehen Bedienstete der Bezirksregierung Köln zur Verfügung.  
 
Die Karten zur Wertermittlung können auch digital eingesehen werden unter: 
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren. 
 
Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBI. 
I S. 2794) die Teilnehmer, d. h. die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten 
der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und die Nebenbeteiligten 
gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG.  
 
Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen:  
 
a. Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 
Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;  
 
b. andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder 
öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert 
werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 
 
c. Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet 
räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;  
 
d. Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, 
die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung 
solcher Grundstücke beschränken;  
 
e. Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des 
neuen Rechtszustandes (§ 61 Abs. 2 FlurbG);  
 
f. Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen 
ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 
und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an die Grenze des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 
 
 

II. Ladung zum Anhörungstermin über die Ergebnisse der Wertermittlung  
 
Der Anhörungstermin dient der Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse. In diesem 
Termin können Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung vorgebracht 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Termin nur allgemeine 
Erläuterungen zu der im o.g. Flurbereinigungsverfahren durchgeführten Bewertung 
und keine Auskünfte über die Bewertung der einzelnen Grundstücke gegeben werden 
(hierfür ist die unter I. aufgeführte Offenlage vorgesehen).  
 
Der Anhörungstermin findet statt am: 
 

Donnerstag, den 27.11.2025 um 14.00 Uhr, 
bei der Bezirksregierung Köln,  

Dienststelle: Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln, Zimmer W3.02.154. 
 
[Eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Dezernat 33.42 der 
Bezirksregierung Köln unter der Rufnummer 0221 147- 2828 oder per E-Mail: 
veronika.diefenthal@bezreg-koeln.nrw.de ist zwingend erforderlich.] 
 
Sollten Beteiligte ihre Einwendungen nicht im Anhörungstermin vorbringen wollen, so 
können sie diese bis spätestens 14 Tage nach dem o. g. Anhörungstermin schriftlich 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.42, 50606 Köln, unter Angabe des o. g. 
Aktenzeichens und ihrer ONr. mitteilen.  
 
Beteiligte, die mit den Ergebnissen der Wertermittlung einverstanden sind, brauchen 
diesen Anhörungstermin nicht wahrzunehmen.  

Allgemeine Hinweise 

1. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person 
Aus verwaltungsvereinfachenden Gründen und um die Anzahl der Ansprechpartner zu 
verringern, werden alle Miteigentümer an gemeinschaftlichem Grundbesitz (auch die 
von der Flurbereinigungsbehörde ermittelten Erben) aufgefordert, eine gemeinsame 
bevollmächtigte Person zu bestellen, soweit dies noch nicht geschehen ist. Hierzu 
ist eine schriftliche Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift vorzulegen. Die amtliche 
Beglaubigung kann von jeder dienstsiegelführenden öffentlichen Stelle (Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung, aber nicht öffentliche Sparkassen, Pfarrämter und Schulen) 
vorgenommen werden. Die Beglaubigung ist gemäß § 108 FlurbG gebührenfrei (außer 
bei Notaren). 
Vollmachtsvordrucke können die Beteiligten bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 
33.42, 50606 Köln, anfordern oder auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren abrufen. 

Die Bevollmächtigung schließt eine Teilnahme der einzelnen Miteigentümer an 
Terminen im Flurbereinigungsverfahren nicht aus. 

Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der Termine zu den Ziffern I. und II. verhindert 
sein, können sie sich an diesen Tagen durch eine bevollmächtigte Person vertreten 
lassen. Zur notwendigen Beglaubigung und Bereitstellung des notwendigen Vordrucks 
siehe oben. 

Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten aus von: 
 

Dienstag, den 25.11.2025 bis Mittwoch, den 26.11.2025, 
jeweils in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

bei der Bezirksregierung Köln,  
Dienststelle: Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln, Zimmer W3.02.154. 

 
[Eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Dezernat 33.42 der 
Bezirksregierung Köln unter der Rufnummer 0221 147- 2828 oder per E-Mail: 
veronika.diefenthal@bezreg-koeln.nrw.de ist zwingend erforderlich.] 
 
Zur Erteilung von Auskünften über die vorgenommene Bewertung der Grundstücke 
stehen Bedienstete der Bezirksregierung Köln zur Verfügung.  
 
Die Karten zur Wertermittlung können auch digital eingesehen werden unter: 
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren. 
 
Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBI. 
I S. 2794) die Teilnehmer, d. h. die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten 
der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und die Nebenbeteiligten 
gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG.  
 
Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen:  
 
a. Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 
Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;  
 
b. andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder 
öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert 
werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 
 
c. Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet 
räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;  
 
d. Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, 
die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung 
solcher Grundstücke beschränken;  
 
e. Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des 
neuen Rechtszustandes (§ 61 Abs. 2 FlurbG);  
 
f. Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen 
ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 
und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an die Grenze des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 
 
 

 

2. Kostenerstattung 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Kosten erstattet werden können, 
die den Beteiligten durch die Wahrnehmung der Termine entstehen. 
 
Im Auftrag 
gez.                (LS) 
 
Meul  
Regierungsvermessungsdirektor 
 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird auch auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln 
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren veröffentlicht. 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden 
unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren 

Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 

 
 
 



B e k a n n t m a c h u n g  d e r  B e z i r k s r e g i e r u n g  K ö l n 
Zur vorläufigen Sicherung und beabsichtigten Festsetzung des 

Überschwemmungsgebietes des Eschweiler Bachs im Bereich der Stadt Bad 

Münstereifel sowie der Gemeinde Nettersheim. 

 

 

Das Überschwemmungsgebiet des Eschweiler Bachs wurde zuletzt mit Verordnung 

vom 29. November 2013 (verkündet im Amtsblatt Nr. 50 für den Regierungsbezirk Köln 

vom 16. Dezember 2013) festgesetzt. 

Die Bezirksregierung Köln hat gemäß § 76 WHG das gesetzliche 

Überschwemmungsgebiet des Eschweiler Bachs für ein 100-jährliches 

Hochwasserereignis neu ermittelt. Es betrifft die Flächen beiderseits des Eschweiler 

Bachs vom Gewässerkilometer (km) 0+000 bis zum km 5+680, die bei einem 100-

jährlichen Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die zur 

Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden.  

Die Grundlagen zur Erarbeitung des Überflutungsgebietes beruhen auf den Arbeiten 

zur Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie an dem Eschweiler 

Bach.  

 

Die neu ermittelten Flächen des Überschwemmungsgebiets werden hiermit vorläufig 

gesichert.  

Gleichzeitig erfolgt hiermit die Information der Öffentlichkeit über die vorgesehene 

(dauerhafte) Festsetzung des Überschwemmungsgebiets mit der Gelegenheit zur 

Stellungnahme.  

Die künftige Festsetzung des Überschwemmungsgebietes in dem betroffenen Bereich 

ist in der beigefügten Übersichtskarte Nr. 1/1 (Maßstab 1:25.000, Az.: 54.B2 2025-

0084567, Stand 21.09.2022) und in den drei Karten Nr. 1/3 bis 3/3 (Maßstab 1:5.000, 

Az.: 54.B2 2025-0084567, Stand 21.09.2022) eingetragen, die Bestandteil der 

Verordnung sind. 

 

Gemäß § 83 Abs. 3 Landeswassergesetz NRW (LWG) legt die zuständige Behörde 

die Karte eines Überschwemmungsgebiets nach § 76 Absatz 1 des 

Wasserhaushaltsgesetzes, das bereits ermittelt, aber noch nicht festgesetzt ist, zur 

vorläufigen Sicherung für die Dauer von vier Wochen öffentlich aus. 
Zur endgültigen Festsetzung des neuen Überschwemmungsgebietes ist für den 

Entwurf der ordnungsbehördlichen Verordnung samt den nachstehend genannten 

Karten gemäß § 83 Abs. 2 Sätze 3 und 4 LWG für die Dauer von zwei Monaten die 

öffentliche Auslegung vorgeschrieben, damit jedermann Einsicht nehmen kann.  

Diese hat bei mir sowie im Bereich der Stadt Bad Münstereifel sowie der Gemeinde 

Nettersheim, auf deren Gebiet sich die Überschwemmungsgebietsverordnung 

auswirken wird, zu erfolgen.  

 

Gemäß § 27b VwVfG NRW ist, sofern durch Rechtsvorschrift die Auslegung von 

Dokumenten zur Einsicht angeordnet ist, diese dadurch zu bewirken, dass die 

Dokumente auf einer Internetseite der für die Auslegung zuständigen Behörde oder 

ihres Verwaltungsträgers und auf mindestens eine andere Weise zugänglich gemacht 

werden. 

 

In dem Zeitraum von zwei Monaten, vom 14.11.2025 bis 13.01.2026 einschließlich, 

werden die genannten Unterlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/bekanntmachungen 

 

sowie auf den Internetseiten der Stadt Bad Münstereifel sowie der Gemeinde 

Nettersheim bekannt gegeben. 

 

Zusätzlich erfolgt eine Offenlage der Unterlagen in der Zeit vom 14.11.2025 bis 

13.01.2026 einschließlich an folgenden Orten statt: 

 

Bezirksregierung Köln 
Zeughausstraße 2 – 8 
50667 Köln 
 

Montag bis Freitag 
08:30 – 15:00 Uhr 
nach Terminvereinbarung unter 
0221/147-3580 
 

Stadt Bad Münstereifel 
Marktstraße 15 
53902 Bad Münstereifel 

Montag bis Freitag 
09:30 – 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 
14:00 – 16:00 Uhr 

 

Nach vier Wochen, also am 12.12.2025 tritt die vorläufige Sicherung des 
Überschwemmungsgebietes gem. § 82 Abs. 3 LWG NRW automatisch in Kraft. 
 

Zu der geplanten Festsetzung des Überschwemmungsgebiets des Eschweiler Bachs 

besteht gemäß § 76 Abs. 4 WHG i. V. m. § 83 Abs. 2 S. 3 LWG für die Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.  

Die Stellungnahmen sind bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis 

zum 27.01.2026 einschließlich, an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2 - 8, 

50667 Köln zu richten.  

Eingehende Stellungnahmen werden geprüft und – sofern ihr Inhalt berechtigt ist – im 

Rahmen des weiteren Verfahrens berücksichtigt werden. 

Anschließend wird die ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des 

Überschwemmungsgebietes bekannt gemacht werden.  

Sie wird dann gemäß § 33 Abs. 2 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 

Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) eine Woche nach dem Tag 

ihrer Bekanntmachung in Kraft treten.  

Kosten, die bspw. durch die Einsichtnahme in die Unterlagen oder die Bestellung eines 

Vertreters/einer Vertreterin entstehen, werden nicht ersetzt. 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Verordnung und der Karten zur vorläufigen 

Sicherung und Festsetzung wird hiermit bekannt gegeben. 

 

Bezirksregierung Köln 

Obere Wasserbehörde 

54.B2 2025-0084567 

Köln, den 27.10.2025 

Im Auftrag 

gez. Fischer 

Medieninformation
Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Über-
mittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Trä-
ger von Wahlvorschlägen bei Wahlen und Abstimmungen
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Abs. 1 BMG an Parteien, Wähler-
gruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene zu widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 
Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestim-
mend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Über-

Informationen
aus dem Rathaus
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Himbergstraße 11  Telefon  02486-802603
53947 Engelgau  Telefax  02486-802604
mhansen@mh-fenster.de             Mobil  0177-3141057

Tischlermeister

u Beratung
u Wartung
u Reparatur
u Verkauf
u Montage

Fenster + Haustüren
in Holz, Holz-Alu + Kunststoff

Rollladen und Fensterladen
Insektenschutz

Wartungsverträge

u

u

u

u

u

mittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Abs. 2 BMG zu widersprechen.
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG Auskunft erteilen über
	 1. Familienname,
 	 2. Vornamen,
	 3. Doktorgrad,
 	 4. Anschrift sowie
	 5. Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubi-
läen sind das 50. Und jedes folgende Ehejubiläum. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betrof-
fene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Über-
mittlung von Daten an Adressbuchverlage
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Abs. 3 BMG an Adressbuchverlage wi-
dersprechen zu können.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverla-
gen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen über
	 1. Familienname,
	 2. Vornamen,
	 3. Doktorgrad und
	 4. derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt.
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betrof-
fene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Über-
mittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religionsgesellschaft
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 42 Abs. 2 BMG widersprechen zu können.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde ge-
mäß § 42 Abs. 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende 
Daten übermitteln:
	 1. Vor- und Familiennamen,
	 2. Geburtsdatum und Geburtsort,
	 3. Geschlecht,
	 4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
	     Religionsgesellschaft,
	 5. derzeitige Anschriften,
	 6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie
	 7. Sterbedatum
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese 
Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Übermitt-
lung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr.
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes (SG) 
widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der Anmeldung von Per-
sonen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.

Nach § 58 b SG können sich Frauen und Männer, die Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Über-
sendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr auf-
grund § 58 c Abs. 1 SG jährlich bis zum 31. März folgende Daten 
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden:
	 1. Familienname,
	 2. Vornamen,
	 3. Gegenwärtige Anschrift.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Bitte halten Sie Ihren Wunsch zum Widerspruch schriftlich fest und 
reichen diesen beim Bürgerservice, Krausstr. 2, 53947 Nettersheim 
ein oder Sie nutzen den Briefkasten des Rathauses in Zingsheim.

 

SStteelllleennaannggeebboottee  
Wir suchen neue Mitarbeiter*innen (m/w/d) 

• Auszubildende*r zum/zur Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und 
Freizeit 

• Hauswirtschafter*innen/ Küchenhilfen für das Jugendgästehaus in 
Teilzeit oder auf Geringfügigkeitsbasis 

• Pädagogische Fachkraft für den Waldkindergarten in Teilzeit  
•  Reinigungskräfte für diverse Objekte in Teilzeit oder auf Geringfü-

gigkeitsbasis 

 

Wenn Sie an einer zukunftsweisenden Mitarbeit bei der Gemeinde Nettersheim in-
teressiert sind, senden Sie Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild 
und Zeugnisabschriften über unser Online-Bewerber-Portal. Die ausführlichen 
Stellenausschreibungen finden Sie unter www.nettersheim.de.  
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Gesamtschule Eifel – Lernort der Vielfalt
Die Gesamtschule Eifel ist ein Ort des Lernens in Vielfalt, der neben 
der konkreten Bildung des Einzelnen auch Lebens- und Erfahrungs-
raum sein will – ganz nach dem Leitbild: miteinander – füreinander 
– voneinander. Lernen geschieht auf differenzierten Anspruchsebenen 
– mit Durchlässigkeit nach oben und unten. 
„In der heutigen Situation ist es nicht konstruktiv, Lernwege engma-
schig vorzugeben. Was wir brauchen, sind Entwicklungsmöglichkei-
ten und Vielfalt für ein verantwortungsvolles Miteinander“, so Eva 
Balduin, Schulleiterin. Inklusion ist dabei nicht nur eine Selbstver-
ständlichkeit, sondern unabdingbare Voraussetzung für Respekt, eine 
sich verändernde Gesellschaft, neue Berufsprofile und Demokratie. 
Dazu tragen die drei Säulen des Schulprogramms MINT, Kultur und 
Internationales, aber auch Fächer wie Darstellen und Gestalten, Fran-
zösisch, Arbeitswelt, Naturwissenschaften und Informatik bei. Die 
Berufliche Orientierung ab Klasse 8, das Talentscouting mit der TH 
Aachen sind genauso wie „Schule ohne Rassismus-Schule mit Coura-
ge“ wichtige Bausteine im Alltag der Schule.
Als Ganztagsschule bietet die GE 
Eifel für die Pausen Bewegung, 
Kreativität, Stille und Spiel sowie 
ein vielfältiges AG-Angebot. Die 
Tierpädagogik unterstützt vor al-
lem die Jüngeren. Die Mensa ist 
eine Frischeküche, die Mahlzeiten 
frisch zubereitet. 
Informationen und Anmeldung
Bei Schnuppernachmittagen und 
an Informationsabenden können 
Sie die Lernatmosphäre kennen-
lernen. Alle sind eigeladen zum 
„Tag der offenen Tür“ am Sams-
tag, 29. November. Die GE Eifel 
kann man auf der Homepage gesamtschule-eifel.de und auf Instagram 
„beschnuppern“. Bitte beachten Sie die diesjährigen Beratungs- und 
Anmeldemöglichkeiten.
Die Schule bittet für alle Veranstaltungen um telefonische Anmel-
dung unter (02449) 95 18 10.

Aus den Schulen

Veranstaltungen
Frühstückstreffen für Seniorinnen und Senioren
Im letzten Jahr haben wir im 
Haus Nikolaus in Tondorf ein 
neues Angebot etabliert. Wir bie-
ten an jedem zweiten Montag im 
Monat ab Februar (außer in den 
Schulferien NRW) ab 9 Uhr ein 
Frühstückstreffen für Seniorinnen 
und Senioren an. Ein gemütliches 
Beisammensein, das dem Austausch dient. Hier kann geklönt werden, 
über alte Zeiten oder über Aktuelles, es werden Kontakte wieder auf-
gefrischt und geknüpft, auf Wunsch werden Gesellschaftsspiele ge-
spielt, Bewegungsübungen gemacht, gemeinsames Singen angeboten. 
Geleitet wird das Frühstückstreffen von André Schweers, einem Tanz-
trainer und Heilerziehungspfleger. 
Termin: 10. November, 9 bis 12 Uhr.
Ort: Haus Nikolaus, Spielstraße 1, Tondorf
Anmeldungen bitte über André Schweers, 
Telefon: (0151) 72 41 13 02 oder per 
E-Mail an andre@dance-impact.de
Kosten: 5 € pro Person

Singnachmittage met de Quetsch 
Alle, die Lust am gemeinsamen Singen haben, sind herzlich eingela-
den! Niemand muss “singen können”.
Jeden zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr.
Nächster Termin: 12. November
Ort: Josefsheim, Am Kirchberg 7, Nettersheim 
Kosten: 5 € pro Person inklusive Kaffee und Kuchen
Anmeldung erbeten unter: Telefon: (02486) 8 02 65 33 oder 
Telefon: (02486) 70 25
Leitung: Frau Heinen und Frau Greve

Infoveranstaltung zu den Offenen Sprechstunden zum Thema 
Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen
Durch eine Vorsorgevollmacht können Bürgerinnen und Bürger 
eine Person ihres Vertrauens bevollmächtigen, sich um alle Ange-
legenheiten zu kümmern, wenn sie durch Unfall, Krankheit oder 
Alter dazu selbst nicht mehr in der Lage sein sollte. Wurde für 
einen solchen Fall keine Person bevollmächtigt, muss das Betreu-
ungsgericht für den betroffenen Menschen eine rechtliche Betreu-
erin oder einen rechtlichen Betreuer bestellen.
Der Kreis Euskirchen bietet in Nettersheim ab Mai 2025 jeden 3. Mon-
tag im Monat eine offene Sprechstunde zu diesem Thema an. Zudem 
haben sie die Möglichkeit, ihre Vollmachten beglaubigen zu lassen. 
Nächster Beratungstermin: 17. November, 14 bis 18 Uhr
Eine Terminvereinbarung wird erbeten.
Ort: Literaturhaus Nettersheim, Steinfelder 12, Nettersheim
Fragen und Terminvereinbarungen: Luisa Priesnitz, 
Telefon: (02251) 1 56 93, 
E-Mail: luisa.priesnitz@kreis-euskirchen.de

Ganz neu: Seniorenkino Nettersheim
Besonderes Kino mit ausgesuch-
ten Filmen in unserem gemütli-
chen Kommunalkino Kino 42 in 
Nettersheim.
Einmal monatlich (außer in den 
Sommerferien) bieten wir Seni-
orinnen und Senioren die Mög-
lichkeit, sich in unserem Kino 
42 zu treffen, einen schönen Film zu schauen, und anschließend den 
Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen in unse-

Aus dem Familienzentrum

Öffentliche Sicherheit
- Polizeiruf 110 -
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rem Literaturhaus Nettersheim (fußläufig eine Minute vom Kino 
entfernt) ausklingen zu lassen, hierbei Kontakte zu knüpfen, wie-
der aufleben zu lassen, einfach in Gesellschaft zu sein und zu klö-
nen. André Schweers, der viele Kurse des Familienzentrums leitet, 
wird Sie durch den Nachmittag führen.
Termin: Donnerstag, 20. November, 14 Uhr: „Paulette“
„[   ] Der Millionenhit aus Frankreich überzeugt nicht nur mit sei-
ner grandiosen Hauptdarstellerin, der Nouvelle Vague-Ikone und 
César-Preisträgerin Bernadette Lafont, sondern auch mit viel Witz, 
Esprit und meisterhaft geschliffenen Dialogen. Großes Kino über ra-
dikale Selbstbestimmung und ungewöhnliche Freundschaften – PAU-
LETTE ist erfrischend anders, berührend und schreiend komisch.“ 
(www.neuevisionen.de)
Dank des GiroCents-Spendenprogramm der Kreissparkasse Euskir-
chen können wir das Programm vergünstigt anbieten.
Ort: Kino 42, Steinfelder Straße 8, Nettersheim
Kosten: 5 € Kino, 3,50 € ein Stück Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke extra
Anmeldung erforderlich: Telefon: (02486) 78-412,
E-Mail: b.wies@nettersheim.de

Familienausflug zu den Sternen
Wanderung mit unserem Geolo-
gen Alexander Mauel zum Ster-
nenblick am Matronenheiligtum 
“Görresburg” im Archäologi-
schen Landschaftspark.
Hier bei uns in der Eifel ist die 
Lichtverschmutzung noch sehr 
gering, sodass ihr hier in klaren 
Nächten einen wunderschönen vollen Sternenhimmel sehen könnt. 
Gemeinsam mit unserem Geologen wandert ihr vom Naturzentrum 
Eifel zur Görresburg, in deren Nähe sich der neue Sternenblick befin-
det und dabei erklärt er euch den Nachthimmel.
Termin: Samstag, 22. November, 18.30 Uhr, Dauer circa zweiein-
halb Stunden
Treffpunkt: Naturzentrum Eifel, Urftstraße 2-4, Nettersheim
Anmeldung bis 15. November erforderlich: Telefon: (02486) 78-412; 
E-Mail: b.wies@nettersheim.de
Kosten: 5 € pro Person
Mitbringen: Wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, falls vorhanden 
Fernglas

Wichtelnachmittage auf dem Bauernhof Müller
Für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren
Wenn es Winter wird und Nacht, dann schleicht der kleine Wichtel 
im Mondlicht auf dem Hof umher. Er wacht über die Tiere seines 
Hofes und über die Kinder, die nachts so fest schlafen. Wichtel-
worte raunt er ihnen zu ...
Wir kuscheln uns ein in das weiche warme Stroh und hören und se-
hen dort die Geschichte des kleinen Wichtels von Astrid Lindgren. So 
wie er besuchen wir danach die Tiere in ihren Ställen, raunen ihnen 
die schönen Wichtelworte zu und sorgen uns um ihr Wohlergehen. 
Zum Ende unseres Wintermärchenabends stärken wir uns mit einem 
warmen Wichtelpunsch und Wichtelplätzchen. Unser Wintermär-
chenabend findet statt bei jedem Wetter, denn wir sind unter Dach. 
Warme Kleindung ist erforderlich, unser Raum ist nicht beheizt.
Termine: Dienstag, 9. Dezember, Mittwoch, 10. Dezember und 
Donnerstag, 11. Dezember, je 16.30 bis 18 Uhr
Treffpunkt: Dorfsaal Bouderath, Münstereifeler Straße 36 
Anmeldung: Telefon: (0178) 4 51 34 34 (WhatsApp);
E-Mail: bauernhofmueller@gmx.de
Preis: 15 € pro Kind und Nachmittag
Veranstalter:  Bauernhof Müller, Dr. Heike Müller

www.nettersheim.de

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gewerbe-
treibende,
auch in 2026 werden wir wieder die Broschüre des Familienzentrums 
Nettersheim in einer Auflage von 1.000 Stück drucken lassen. Sie 
finden in dieser nicht nur Veranstaltungen, Vorträge, Betreuungsan-
gebote und Programme des Familienzentrums Nettersheim für alle 
Altersgruppen, sondern auch Konzerte, Feste, Programme, Veranstal-
tungen und Ausstellungen anderer Akteure in der Gemeinde wie Na-
turzentrum Eifel, Literaturhaus Nettersheim, Vereine, Kulturbahnhof 
Nettersheim, Eifel Vital und vielen mehr.
Der Flyer mit seinem bunten Veranstaltungskaleidoskop ist ein Be-
gleiter durch das ganze Jahr und wird im Rathaus, in den Kitas, den 
Grundschulen, in der Tourist-Info, in der Bücherei, bei der Kinderärz-
tin und in der Physiotherapie ausgelegt sowie im Einwohnermelde-
amt an Neubürger verteilt.
Für die neue Broschüre bieten wir Ihnen wieder die Möglichkeit, Ihr 
Unternehmen als Unterstützer des Familienzentrums Nettersheim zu 
präsentieren. Wir werden die Broschüre im DIN A5 Querformat dru-
cken lassen. Wir haben dafür zwei Anzeigengrößen vorgesehen: 

• halbseitige Anzeige (BxH) 100 x 120 mm, 50 € netto
• ganzseitige Anzeige (BxH) 200 x 120 mm, 100 € netto

Die Daten sollten als PDF-Datei, JPG oder im TIF-Format geliefert 
werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an meine Mitarbeiterin 
Frau Brigitte Wies, Telefon: (02486) 78-412; 
E-Mail: b.wies@nettersheim.de.
Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Crump
-Bürgermeister-

 Apotheke am Eiffelplatz 
Jasmin Köth e.Kfr.  
Kölner Straße 49 in Marmagen 
02486/8288    info@eiffelplatz-apotheke.de 

 

Inh. Ralf Hellenthal
Ulmenstraße 4
53947 Nettersheim-Engelgau
Telefon 0 24 86 / 80 00 06

Bestattungshaus e.K.

Am Ende des Wegs gut ankommen.
Wir begleiten Sie im Trauerfall.
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Heilsame Gewürze – Ein Fest für die Sinne
Für die Weihnachtsbäckerei kom-
men zahlreiche Gewürze zum Ein-
satz, die sonst weniger Beachtung 
finden. Wir nehmen einige genauer 
unter die Lupe und erproben ihre 
Anwendung.
Termin: Samstag, 22. November, 
14 bis 16.30 Uhr
Anmeldefrist: 19. November
Kosten: 10 €, zuzüglich 2,50 € Materialkosten
Kursleiterin: Marion Barth, Historikerin

Aus dem Naturzentrum

Veranstaltungen
Anmeldung, Infos, Kontakt und Treffpunkt (falls nichts anderes an-
gegeben):
Naturzentrum Eifel
Urftstraße 2-4, 53947 Nettersheim
Telefon: (02486) 12 46
E-Mail: naturzentrum@nettersheim.de
www.naturzentrum-eifel.de

Windlichter filzen
Mit gefärbter Schafwolle, Wasser 
und Seife filzen wir stimmungsvolle 
Windlichter für die Weihnachtszeit.
Termine: Sonntag, 23. November, 
14 bis 16.30 Uhr
Anmeldefrist: 20. November
Kosten: 8,50 €, Kinder bis 14 Jahre 6,50 €, Familien (2 Erwachsene 
und 2 Kinder) 24 € zuzüglich 1 € Materialkosten pro Person
Kursleiterin: Marion Barth, Historikerin

Kreative Farbwerkstatt
Die Natur bietet uns einen üppigen Fundus an lebendigen, harmoni-
schen Farbtönen. Wir beschäftigen uns mit der Tradition von Pflan-
zenfarben in Kunst und Handwerk, stellen einige Farbsäfte her und 
experimentieren mit den faszinierenden Farbstoffen.
Termin: Samstag, 15. November, 14 bis 16.30 Uhr
Anmeldefrist: 12. Oktober
Kosten: 10 €, Kinder bis 14 Jahre 7 €, Familien (2 Erwachsene und 2 
Kinder) 29 € zuzüglich 2 € Materialkosten pro Person
Kursleiterin: Marion Barth, Historikerin

Fossilien? – find ich gut!  Familienerlebnisprogramm
In den Oster-, Sommer- und Herbstferien und immer am dritten Sams-
tag oder Sonntag im Monat wollen wir mit der ganzen Familie Fossi-
lien kennenlernen, gemeinsam sammeln und bestimmen.
Termin: Sonntag, 16. November, 10 bis 12.30 Uhr
Anmeldefrist: 14. November
Kosten: 8,50 €, Kinder bis 14 Jahre 6,50 €, Familien (2 Erwachsene 
und 2 Kinder) 24 €
Kursleiterin: wissenschaftliche Mitarbeiterin des Naturzentrums

Fossilien-Präparation   Familienerlebnisprogramm
Als Erweiterung des Fossi-
lien-Programms „Fossilien? 
Find ich gut!“ bieten wir in den 
Schulferien und jeweils am drit-
ten Sonntag im Monat nach den 
Sammelprogrammen die Mög-
lichkeit, die gefundenen Stücke 
zu präparieren. Die Fossilien 
können gesägt, geschliffen und 
poliert werden.
Termin: Sonntag, 16. November, 13.30 bis 16 Uhr
Anmeldefrist: 14. November
Kosten: 8,50 €, Kinder bis 14 Jahre 6,50 €, Familien (2 Erwachsene 
und 2 Kinder) 24 € zuzüglich 1 € Materialkosten pro Person
Kursleiterin: wissenschaftliche Mitarbeiterin des Naturzentrums

Aus dem Literaturhaus

Veranstaltungen

Premierenreif-Lesung der Schreibwerkstatt mit Andreas Züll 
und Georg Miesen im Rahmen der Eifeler Buchmesse
Die Teilnehmer der Nettersheimer Schreibwerkstatt präsentieren un-
ter der Leitung von Georg Miesen und Andreas Züll in einem ab-
wechslungsreichen und unkonventionellen Programm ihre jüngsten 
Werke aus den Werkstattreihen im Frühjahr und im Herbst.
Termin: Samstag, 15. November, 18 Uhr
Ort: Naturzentrum Eifel, Urftstraße 2-4, Nettersheim
Reservierung: Telefon: (02486) 17 70;
E-Mail: buecherei@netterheim.de 
Eintritt: frei, Spenden erwünscht
Weihnachtsbasteln
Bei Kuchen und Getränken bemalen wir weihnachtliche Stoffbeutel.
Termin: Dienstag, 25. November, 15 bis 18 Uhr
Ort: Literaturhaus Nettersheim, Steinfelder Straße 12
Anmeldung: Telefon: (02486) 17 70;
E-Mail: buecherei@nettersheim.de
Kosten: 13,50 € inklusive Material, Kuchen, Getränke

„Tennessee und Alabama“, Richie Arndt
Eine musikalische Reise in den tiefen Süden der USA
Ein mitreißendes Konzert, 
ein tiefgründiger Reisebericht 
und eine brillante Fotoshow, 
die den Mythos und die Le-
genden des amerikanischen 
Südens hören, sehen und füh-
len lassen!
Im lebendigen Live-Pro-
gramm erzählt der mehrfach 
ausgezeichnete Gitarrist, 
Sänger und Erzähler Richie 
Arndt voller Authentizität vom Leben im Süden. Es erwartet Sie 
ein abwechslungsreicher Abend mit spannenden Geschichten, toller 
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Besondere Auszeichnung des Landes NRW für das 
Gesamtkonzept unserer Eifelgemeinde Nettersheim

Die Schaffung einer familien- und kinder-
freundlichen Lebenswelt ist der Schlüs-

sel für die Zukunftsfähigkeit und Resilienz 
der Gemeinde. Dort, wo Menschen leben, 
arbeiten, lernen und Kraft schöpfen, müssen 
familienfreundliche Angebote und verläss-
liche Strukturen helfen, den vielfältigen An-
forderungen in allen Lebensphasen gerecht 
zu werden. Durch sich rasch verändernde 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen unter-
liegen Familien erheblichen Belastungen:  
demographischer Wandel, Flexibilisierung der 
Arbeitswelt und von Kinderbetreuungsange-
boten, Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
und wohnortferne Schulen. Diese Elemente 

der Daseinsvorsorge verlangen den Kommu-
nen entschlossenes und präventives Handeln 
ab. So erwarten junge Familien, die zuneh-
mend ihr Zuhause bei uns suchen, zurecht 
eine familienfreundliche Willkommenskultur 
in ihrer neuen Umgebung. Seniorinnen und 
Senioren wünschen sich eine aktive Partizipa-
tion; ebenso unsere Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Nettersheim begegnet dieser 
Aufgabe mit einem ganzheitlichen Blick auf 
Familienfreundlichkeit. Im Familienzentrum 
laufen die Fäden des Leitprojektes „Familien- 
und kinderfreundliches Nettersheim“ zusam-
men: einerseits als Ort alltäglicher Angebote 
für Alle und andererseits als Instanz für die 

strategische Ausrichtung. Dieser Ansatz über-
zeugte – unsere Eifelgemeinde ist ausgezeich-
net! 

„Nettersheim denkt Familienfreundlichkeit 
breit, generationenübergreifend und im Dia-
log“, begann Josefine Paul, Familienminis-
terin des Landes Nordrhein-Westfalen, ihre 
Laudatio zur Prämierung in Düsseldorf. „Die 
Eifelgemeinde verfolgt eine generationsüber-
greifende und partizipative Gesamtstrategie, 
die soziale Integration durch ein vielfältiges 
Programmangebot und die enge Zusammen-
arbeit mit Vereinen sowie den Bürgerinnen 
und Bürgern aktiv fördert.“ 

Nettersheim ist  

 Familienkommune

Zum zweiten Mal würdigte die Landesregierung unter dem Leitsatz „Familie. Kommune. Zusammenhalt“  
Kommunen, die sich in besonderem Maße für Familienfreundlichkeit engagieren. Nettersheim hatte sich  
mit seinem familienpolitischen Gesamtkonzept beworben und überzeugte. Eine unabhängige Jury  
wählte unsere Eifelgemeinde als eine von vier Preisträgerinnen aus. 

Bürgermeister der  
Eifelgemeinde Nettersheim

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

Familienleben findet überall und allgegen-
wärtig in unserer Eifelgemeinde statt. Um 
die Keimzelle Familie zu unterstützen und 
zu begleiten, ist im Gespräch und in Zu-
sammenarbeit mit Ihnen, mit unseren Ver-
einen und Dorfgemeinschaften ein (er-)
lebenswertes Umfeld geschaffen worden, 
das nicht nur ein Gewinn für die Familien 
darstellt, sondern die Attraktivität unserer 
Kommune steigert. 

Die erfolgreiche Bewertung durch die 
Fachjury erfüllt mich mit Stolz. Die Aus-

zeichnung erfreut mich sehr. Sie soll uns 
motivieren, den begonnenen Weg konse-
quent in die Zukunft zu führen. Ich danke 
an dieser Stelle allen, die durch unermüd-
liches, kontinuierliches Engagement zu 
diesem Erfolg Tag für Tag beitragen, und 
hoffe, dass wir gemeinsam, innovativ und 
kreativ vorangehen. 

Mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 
Euro können wir unsere Arbeit zunächst si-
chern und ausbauen. Ich habe bei meinem 
Dank in Düsseldorf aber auch betont, dass 
es in finanziell herausfordernden Zeiten 
wichtig ist, dass Bund und Land die Kom-

munen zur Aufrechterhaltung der Ange-
bote finanziell unterstützen; und das nicht 
nur im investiven Bereich sondern auch bei 
den laufenden Ausgaben.

Die Auszeichnung belohnt uns alle. Ge-
hen wir den erfolgreichen Weg gemein-
sam weiter!

Ich grüße Sie herzlich, 
Ihr 

Norbert Crump, 
Bürgermeister
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Familienzentrum  
Nettersheim
 
Betreuung, Beratung, Bildung, Bewegung  
– gemeinsame Erlebnisse für alle von 0 bis 100

Neben Betreuungs- und Beratungsangeboten von Familien bietet das Familienzentrum 
ein breites Angebot an Veranstaltungen und Kursen, das sowohl niederschwellig als 

auch hochwertig ist. Hierbei arbeiten wir mit erfahrenen Fachkräften zusammen. Das An-
gebot können Sie unserer jährlich erscheinenden Broschüre entnehmen.

Leitziele für ein lebenswertes vielfältiges Nettersheim aller Generationen
Als Ankerzentrum der Initiativen ist das Familienzentrum mit allen maßgeblichen Ak-
teuren vernetzt, sodass die Bedarfsermittlung und die daraus folgenden Maßnahmen in 
einen gemeinsamen Agenda-Prozess münden. Verfolgt und beständig evaluiert werden 
vereinbarte Leitziele:

Das seit dem Jahr 2007 zertifizierte Familienzentrum Nettersheim  
ist nicht nur eine Kindertageseinrichtung, sondern auch ein Ort der 
Begegnung für Menschen aller Generationen.

1.      Familien- und Kinderfreundlichkeit 
 in erweiterter Dimension als  
kommunale und gesellschaftliche  
Gemeinschaftsaufgabe

2. Etablierung eines familien- 
freundlichen Gesamtkonzepts  
und einer operativen Institution  
(Familienzentrum)

3. Organisation von Vernetzung  
und Koordination der Strukturen  
als kommunale Querschnittsaufgabe

4. Initiierung und Steuerung  
familienfreundlicher Prozesse

5. Propagierung des Familien- 
zentrums als Anlaufstelle für  
alltägliche Probleme mit  
Lösungskompetenz

6. Förderung bürgerschaftlichen  
Engagements

7. Offene Kommunikation  
über familienunterstützende  
Möglichkeiten

8. Ausrichtung und Überprüfung  
des Vorgehens an den  
Nachhaltigkeitszielen  
der Vereinten Nationen

Gerne können sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob klein oder groß, an uns 
wenden, wenn sie weitere Wünsche haben. Wir geben dann unser Bestes, sie möglich zu 
machen. Wenn Sie selbst Kurse anbieten möchten, rufen Sie uns einfach an oder schrei-
ben uns eine E-Mail.

Wir möchten, dass jede und jeder sich in unserer schönen Eifelgemeinde wohlfühlt, 
und schaffen die dafür notwendigen Strukturen. 

#Kommunalkino42 #Frühstückstreffs  
#Mitsingtreffen #Gesundheitstanz #Yoga 
#Medienkurse #Kinder- und Jugendchor 
#Familienausflüge #Pflegeberatung #u.v.m.

#Familienberatung #Kinderturnen  
#Babysitterausbildung #Schwimmkurse

  Jugendliche auf dem Weg  
ins Erwachsenwerden 

offen begleiten
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#Kommunalkino42 #Frühstückstreffs  
#Mitsingtreffen #Gesundheitstanz #Yoga 
#Medienkurse #Kinder- und Jugendchor 
#Familienausflüge #Pflegeberatung #u.v.m.

Lebenslanges Lernen im Naturzentrum Eifel
Die vielfältigen Angebote, die die Eifelgemeinde Netters-

heim nicht nur in den Schlagwörtern „Familie – Kom-
mune – Zusammenhalt“ ausmachen, finden im Naturerleb-
nisdorf Nettersheim eine weitere Säule. Ob Wander- und 
Erlebnispfade, Ausstellungen zu Natur und Geschichte oder 
die vielfältigen Veranstaltungen im Jahresprogramm des Na-
turzentrums Eifel – für alle Familien ist etwas dabei. Vielen 
von Ihnen haben wahrscheinlich schon in den Ferien oder an 
den Erlebniswochenenden an Programmen teilgenommen, 
den Löwenzahn-Erlebnispfad mit seinen Mitmach- und Be-
wegungsstationen entdeckt oder die Vergangenheit in unse-
rem Archäologischen Landschaftspark kennengelernt. 

„Begreifen durch Erleben“ als Leitbild des Naturzentrums 
und der Aspekt des lebenslangen Lernens ziehen sich wie 
ein roter Faden durch die Arbeit. Gleichzeitig sorgen die 
Ideale einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (kurz: 
BNE) bei vielen Programmen für Denkanstöße und Hand-
lungsimpulse, um die Zukunft für nachfolgenden Generatio-
nen lebenswert, nachhaltig und resilient zu gestalten. 

Wie sagte, schon der griechische Philosoph Platon vor über 
2.000 Jahren: „Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl 
aber, nichts lernen zu wollen“.

Vielfältige kommunale Projekte und Maßnahmen sorgen 
dafür, dass es durch neue Spielplätze – genannt seien hier 
beispielhaft der Römerspielplatz am Naturzentrum oder der 
Abenteuerspielplatz am Erlebnispfad –, verbesserte Wege-
führungen oder Attraktionen wie unser großes Meerwasser-
Aquarium, neues zu entdecken und vermeintlich bekanntes 
neu zu erleben gibt. Dieses Engagement und Bemühen hört 
natürlich mit der Auszeichnung als familienfreundliche Kom-
mune nicht aus. Bleiben Sie also gespannt und neugierig. 

Begreifen durch Erleben

Sie sehen, ein Tritt vor die Tür und ein Besuch im Naturerlebnis-
dorfes Nettersheim lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Ob unter unse-
ren Füßen, in der vielfältigen Natur und Kulturlandschaft oder im 
Sternenhimmel an unserem Sternenblick. Egal ob als Kind, Eltern- 
oder Großelternteil. Wir freuen uns auf Ihren und euren Besuch.

  Jugendliche auf dem Weg  
ins Erwachsenwerden 

offen begleiten

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in der Eifelge-
meinde Nettersheim in den regelmäßigen Treffs der Ju-

gendhäuser „JuNe“ in Nettersheim und „JuMa“ in Marmagen 
setzt Rahmenbedingungen für ein weitsichtiges, an Lebens-
lagen, Lebensstilen und Lebensbedingungen orientiertes 
Handeln mit Blick auf die Anliegen und Ideen der Teilneh-
menden. Es wird ein vertrauensvolles Umfeld geschaffen, das 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich aus-
zuprobieren, Gemeinschaft zu leben und mitzubestimmen. 
Neben kreativen Angeboten ist in jeder Trefföffnung auch 
ein gemeinsamer Imbiss immer möglich. Ferienfreizeiten wie 
das Sommercamp „Surfen statt surfen“, Beautyabende, Bar-
becues, Kalligraphiekurse und Kinobesuche sprechen junge 
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten vorbehaltlos an. 
Aus der Vision von Jugendlichen entstand der Pumptrack am 
Sportzentrum in Nettersheim. Veranstaltungsformate wie 
das Hobbyhorse-Turnier, Jugendpartizipationsprogramme 
und die Jugenddisco bilden Satelliten in alle Dörfer der Ge-
meinde, in denen es selbst geführte Jugendtreffs gibt.

Vielfältige Angebote der zahlreichen Vereine und Kooperati-
onspartner ergänzen durch Sport, Musik, Theater, Tanz, Litera-
tur, Kunst und Film das Angebot attraktiv.
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So geht gute Schule!Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Bereits 
die Kleinsten unterstützen und begleiten wir 

auf ihrem Weg zu selbstbewussten und verant-
wortungsvollen Menschen. Unser Leitziel ist: „Je-
dem Kind ein Kindergartenplatz!“ Das sorgt für 
die Planungssicherheit der Betreuung für junge 
Familien. Damit alle Kinder zu ihrem Kindergar-
ten gelangen, auch wenn Eltern verhindert sind, 
stellt die Eifelgemeinde kostenlos Busse zur Ver-
fügung. Im Gemeindewald steht ein Bauwagen; 
dort können die Kinder aller gemeindlichen Kitas 
die Natur unter freiem Himmel erleben.

In den Grundschulen berücksichtigt ein umsich-
tiges Team bei der Planung und Gestaltung des 
Lehrens, Lernens und Schullebens die Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit der Kinder. Durch verläss-

Kinder auf dem Weg im Leben begleiten.
Eltern Sicherheit geben.

liche Angebote, auch mal bei Wochen im Wald, 
wird die physische und psychische Gesundheit 
der Kinder gefördert. Mit dem bedarfsgerecht 
organisierten Offenen Ganztag, der Betreuung 
auch in den Ferien und geförderten Mittagsmahl-
zeiten gestalten das Lehrerkollegium, das Team 
im Offenen Ganztag und die Eifelgemeinde als 
Träger ein abwechslungsreiches und vertrauens-
voll, verlässliches Schulleben, in dem die Kinder 
stark werden und alle sich wohl fühlen können. 

Als weiterführende Schule steht die interkommu-
nale Gesamtschule Eifel mit Unter- und Mittelstufe 
in Blankenheim sowie der Oberstufe am Standort 
Nettersheim bereit. Sie bietet mit ihrem Leitbild 
„miteinander – voneinander – füreinander“ ein Ler-
nen mit allen Bildungsabschlüssen bis zum Abitur.  

Wichtige Säule des Erfolges ist die kontinuierliche Netzwerkarbeit mit den 
Vereinen in allen Dörfern. Hier werden Traditionen und Dorfgemein-

schaft gepflegt. Viele Menschen treten mit großartigem ehrenamtlichem 
Engagement dafür ein, dass ihre Heimat lebens- und liebenswert bleibt. Ein 
Jahreskalender mit mannigfaltigen Veranstaltungen bietet „Schaufenster“ des 
wertvollen Einsatzes. Er wird angereichert mit Veranstaltungen der Gemeinde. 
Feste werden zu Höhepunkten und Treffen der Generationen und Kulturen.

Das Projekt „Dritte Orte“ unterstützt im Bereich Kultur. Die Gemeinde soll zur 
Kulturregion werden; und das mit dem Kulturgut und der Authentizität der 
Menschen, die hier leben. Wir leben unserer Philosophie „Elf Orte ergeben 
ein Ganzes: unsere Eifelgemeinde Nettersheim!“ 

Wir wollen auch künftig die Familienfreundlichkeit in der Eifelgemeinde Nettersheim sichern. Die Einbin-
dung aller Generationen in die Angebote, unabhängig von individuellen Lebensentwürfen, wird verfolgt. 
Damit die Mitwirkung der Bürger, Vereine, Kulturgruppen und (Privat)Initiativen erhalten bleibt und aus-
gebaut wird, verstehen sich das Familienzentrum und weitere kommunale Institutionen 
als Motoren und Koordinatoren des Zusammenhalts, um anzuregen und zu vernetzen. 
Vielleicht suchen wir gerade Sie! Machen Sie mit! Gemeinsam lassen wir die „Familien-
kommune Nettersheim“ aufblühen! Wir freuen uns auf Ihre Ideen! Weitere Informatio-
nen zum Landespreis finden Sie auf der Internetseite des Familienministerium unter 
dem Link https://www.familienportal.nrw/de/nettersheim oder dem QR-Code.

#Kirmes #Sportfest #Theater #Karneval #Kräutertag #Römerlager #Adventszauber #Basar #Markt #Buchmesse

Lebendige Dörfer. Traditionen wahren. 
Gemeinschaft gestalten.
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Live-Musik und eindrucksvollen Fotos. Der Gitarrist, Sänger und 
Songwriter Richie Arndt ist mit seinem emotionalen Spiel, seinen 
bewegenden Liedern und Konzerten längst eine feste Größe der 
deutschen Musikszene. Seine große Leidenschaft gilt dem Blues 
und der American Rootsmusic, den Wurzeln der heutigen Rock-, 
Pop- und Jazzmusik. 
Am Mississippi auf Elvis‘ Spuren, in Tennessee an den Ursprüngen 
von Bluegrass, Blues und Country, in Alabama in den berühmten Mu-
sikstudios, in denen sich Weltstars auch heute noch die Klinke in die 
Hand geben. Mit den Rolling Stones, Cher, Bob Dylan, Aretha Frank-
lin, Paul Simon, vielen Country- und Soulgrößen bis zu den Southern 
Rockern wurden hier unzählige Welthits aufgenommen. Und dann 
geht es noch nach Mobile, eine Stadt voller spanischer und französi-
scher Traditionen. Mardi Gras, der Karneval des Südens, ist hier noch 
älter als in New Orleans.  
Termin: Donnerstag, 27. November, 19.30 Uhr
Ort: Naturzentrum Eifel, Urftstraße 2-4, Nettersheim
Weitere Infos und Reservierung: Telefon: (02486) 17 70; E-Mail: 
buecherei@netterheim.de sowie
Tickets unter: 
https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=228090
Karten: 12 €, ermäßigt 10 €

Die Buchhandlung Backhaus empfiehlt
Susanne Straßer
Rutsch doch, Dachs!
In unserer Vorlesestunde immer 
besonders beliebt: die lustigen 
Pappbilderbücher von Susanne 
Straßer. Jetzt ist ein Neues her-
ausgekommen: Diesmal klettert 
der Dachs auf die Rutsche – 
aber: er traut sich nicht so recht. 
Andere Tiere wollen auch mal: 
„Rutsch doch, Dachs“ rufen sie 
– aber: es will einfach nicht vor-
wärts gehen und die Schlange wird immer länger und länger…
Nah am Erleben von kleinen Kindern, witzig illustriert und die 
Kinder lieben, dass sie die sich wiederholenden Worte mitspre-
chen können.
Für Kinder ab 2 Jahren, aber auch 5-jährige haben damit noch gro-
ßen Spaß!

Peter Hammer Verlag – ISBN 9783779507819 – 14,90 €

Einladung zur Ausstellungseröffnung im Kuba 
Nettersheim      
100 für 100 
30. November bis 15. Februar 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kunst und Kultur

M e t a m o r p h o s e  e . K .
Malermeisterinbetrieb
- Fassadengestaltung/ Fassadenbeschichtung
- Innenraumberatung / Innenraumgestaltung 
- Alte und neue Wandtechniken
- Tapezierarbeiten / Lackierarbeiten

Fachbetrieb für Denkmalpflege
- Lehmbau / Lehmputz
- Historische Maltechniken

Antonie Bachhuber
Malermeister in u. Restauratorin im Handwerk
53947 Net ter sheim-Zingsheim, Pfalzstr.1

Tel.:      02486 -80 16 43  
Handy 0170 90 62 959

metamorphose-ek@ t-online.de                      w w w.metamorphose-e-k.de
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Wieder konnten wir neue Künstlerinnen und Künstler gewinnen, bei 
unserer diesjährigen Ausstellung 100 für 100 mitzuwirken. Die 100 
hochwertigen Kunstwerke á 100 Euro können „von der Wand weg“ 
gekauft und dann gleich mitgenommen werden. Sie werden nach 
Herausgabe oder Reservierung durch gleichwertige Arbeiten vom 
gleichen Künstler/der gleichen Künstlerin ersetzt. So können Sie 
in einer sich ständig wandelnden Ausstellung immer wieder Neues 
entdecken.  
Eröffnung:  Sonntag, 30. November, 15 Uhr bis 18 Uhr
Begrüßung:  Dr. Bernd W. Radtke
Öffnungszeiten ab 6. Dezember: 
samstags und sonntags, 11 bis 18 Uhr  
(und nach Vereinbarung mit den ausstellenden Künstlern)

Kulturbahnhof Nettersheim
Bahnhofstr. 14, Nettersheim

www.kuba-nettersheim.info
www.facebook.com/Kulturbahnhof.Nettersheim

Reiner Schruff · Nordstraße 28 · 53947 Nettersheim · Tel. 02486-800270  
Mobil 0171-4218089

BestattungenSchruff
J Beisetzungen aller Art
J  Erledigung sämtlicher Formalitäten
J eig. Verabschiedungs- und Klimaraum J Sargausstellung

J Möbelbau J Türen & Fenster J Parkett
J  Innen- und Trockenbau J Treppen J Holzgrabkreuze

TischlereiSchruff

Reiner Schruff · Nordstraße 28 · 53947 Nettersheim · Tel. 02486-800270
www.bestattungen-schruff.de

BestattungenSchruff

J Beisetzungen aller Art und auf allen Friedhöfen
J  Erledigung sämtlicher Formalitäten
J Partner des Bestatterverbandes und der Treuhand
J eig. Verabschiedungs- und Klimaraum
J Sargausstellung
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Eifelverein OG Zingsheim 
– Jahresabschlusswanderung
Zum Jahresabschluss wandern wir circa 10 km im Wandergebiet von 
Zingsheim. Route je nach Witterung.
Termin: Sonntag, 9. November, 11 Uhr ab Rathaus in Zingsheim
Circa 10 km, leicht, etwa 3 Stunden, leichte Rucksackverpflegung.
Abschlusseinkehr in Zingsheim.
Gäste willkommen.

Anmeldung beim Wanderführer erforderlich.
Wanderführer: Franz-Josef Nabsdyjak, Telefon: (02486) 600

Eifelverein Ortsgruppe Marmagen
– Seniorenwanderung
Wir wandern bei Blankenheim auf Teilstrecken von „Ursprünge 
Blankenheims“ und „Auf den Spuren der Römer“. Die Tour führt 
uns hauptsächlich über Feld- und Naturwege vorbei am Waldfriedhof 
zum „Porticus“, (eine circca 60 m lange Rekonstruktion der Säulen-
vorhalle) der Ende des. 1. Jahrhunderts n. Chr. errichteten Römervil-
la Rustica) und über die alte Bahntrasse der Bahnstrecke Ahrdorf – 
Blankenheim Wald vorbei am Seniorenheim, Hülchrath, zurück zum 
Startpunkt.
Termin: Mittwoch, 12. November, Abfahrt 13.30 Uhr, ab Eiffelplatz 
in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt, Mitfahrpauschale 2 Euro
Startpunkt: Parkplatz Nähe der Ahr-Grundschule, Dörfer Weg 8, 
Blankenheim.
Länge: circa 4,8 km, (moderate Anstiege)
Einkehr vorgesehen.
Witterungsbedingte Änderung vorbehalten.

Frisch auf!    
Emma und Hans A. Müller 

Aus den Vereinen

www.sgsportfreunde69.de                                         sgsportfreunde69

GEMEINSAM IN BEWEGUNG. IN DER EIFEL. IN MEINER HEIMAT. IN MEINEM VEREIN.

#SIBBESCHRÖM#SIBBESCHRÖM
SG SPORTFREUNDE 69SG SPORTFREUNDE 69

26. SIBBE-S��R��-TURNIER

ODER auch #TUPP -Tu�n�e� genannt

26. SIBBE-SCHRÖM-TURNIER
ODER auch #TUPP -Turnier genannt

INFOS

FREITAG 14.11.2025

STARTZEIT 20.00 UHR

“AN JUSTAV’S”

GASTSTÄTTE SCHMIDT

KÖLNER STR. 50, 5��47 MARMAGEN

STARTGELD 7,00 €
ANMELDUNG V�R �RT

FREITAG 14.11.2025
STARTZEIT 20.00 UHR

“AN JUSTAV’S”
GASTSTÄTTE SCHMIDT

KÖLNER STR. 50, 53947 MARMAGEN

STARTGELD 7,00 €
ANMELDUNG VOR ORT
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Der „Wald der Zukunft“ setzt auf die Holzverwendung zur Kli-
mastabilisierung, wobei der Fokus auf stofflicher Nutzung (Bauholz, 
Möbel, Papier) liegt, um CO2 langfristig zu binden und fossile Ener-
gieträger zu ersetzten. 
An die Klimaerwärmung und Extremwetter wird sich der Wald an-
passen müssen, indem er durch den Umbau zu klimaresistenten Mi-
schwäldern seine Stabilität erhöht, eine größere Artenvielfalt fördert 
und die Baumartenwahl an die zukünftigen Bedingungen anpasst.
Im Holzkompetenzzentrum Rheinland sprechen Experten darüber, 
wie im heimischen Wald eine klimaangepasste, nachhaltige Wald-
wirtschaft in Zukunft aussehen kann. 
Seien Sie dabei, erhalten Sie praxisnahe Fachimpulse und diskutieren 
mit Experten und Praktikern über die Chancen/Risiken für den Wald.
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen bitten wir um Anmel-
dung bis zum 18. November 2025 unter https://hkzr.de/veranstaltung/
themenabend-wald-der-zukunft-chancen-risiken/

oder QR-Code scannen und anmelden:            

Geschäftsstelle Wald und Holz Eifel e.V.
c/o Wald und Holz NRW
Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde
Holzkompetenzzentrum Rheinland
Römerplatz 12
53947 Nettersheim
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www.sgsportfreunde69.de/laufen

sgsportfreunde69                SGSportfreunde69

SG SPORTFREUNDE 69 - GEMEINSAM IN BEWEGUNG. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.

Organisation und Koordination der
Schwimmkurse
Ansprechpartner:in für
Übungsleiter:innen, Eltern und
Vorstand
Planung von Kurszeiten und
Hallenbelegungen
Unterstützung bei der Gewinnung
neuer Mitglieder und Helfer:innen

Du möchtest Kindern das Schwimmen ermöglichen und Dich
aktiv in unserem Verein einbringen?

#WIRSUCHENDICH#WIRSUCHENDICH

SG SPORTFREUNDE 69 - SchwimmenSG SPORTFREUNDE 69 - Schwimmen

Abteilungsleitung SchwimmenAbteilungsleitung Schwimmen

Begeisterung für den
Schwimmsport und Freude am
Ehrenamt
Organisationstalent und
Kommunikationsfreude
Teamgeist und Lust, Verantwortung
zu übernehmen
Vorkenntnisse im Schwimmbereich
sind hilfreich, aber nicht zwingend

GESUCHT ZUM 01.01.2026 

kontakt@sgsportfreunde69.de

deine Aufgaben das bringst du mit

Interesse? Dann melde dich bei uns!Interesse? Dann melde dich bei uns!

VfL GERMANIA 
NETTERSHEIM

Mittwoch 
19:00 - 20:30 Uhr 
Volleyball für Frauen  

20:00 - 21:30 Uhr 
Schwimmen für 
Erwachsene  
(zurzeit leider nicht möglich) 

Dienstag 
17:30 - 18:30 Uhr 
Schwimmen für Frauen 
(zurzeit leider nicht möglich) 

19:00 - 19:45 Uhr 
BodyÞt für Männer 

20:00 - 21:00 Uhr 
Fitness für Frauen 

Sonntag 
09:30 - 11:00 Uhr 
Schwimmen für Familien 
(zurzeit leider nicht möglich) 

SCHNUPPERMONAT 
VOLLEYBALL NOVEMBER

Kontakt: germania-nettersheim@web.de

Alle interessieren Frauen sind herzlich eingeladen, einfach zum 
Trainig in der Turnhalle Nettersheim vorbeizukommen und 
mitzuspielen.



Tag der offenen Tür an der Astrid-Lindgren-Schu-
le begeistert über 400 Besucher
Am Freitag, den 26. September 
2025, öffnete die Astrid-Lind-
gren-Schule ihre Türen für 
Schülerinnen, Schüler, Eltern, 
Freunde und Interessierte. Das 
Kollegium hatte gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm vorbereitet, das großen 
und kleinen Gästen gleicherma-
ßen Freude bereitete.
Auf dem Schulgelände warte-
ten zahlreiche Attraktionen: Eine Hüpfburg, Kistenklettern und Fuß-
balldart sorgten für sportlichen Spaß und Nervenkitzel. Musikalisch 
und künstlerisch beeindruckten eine Musicalaufführung, eine Ukule-
lendarbietung sowie Präsentationen und Mitmachangebote aus den 
Bereichen Kunst und Werken. Auch die Bienen-AG und ein Program-
mierangebot gaben spannende Einblicke in die vielfältigen Projekte 
der Schule. Auf dem Schulhof konnte zudem an einem sportlichen 
Wettkampf teilgenommen werden.
Mehr als 400 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, 
das Schulleben hautnah zu erleben – und zeigten sich begeistert von 
der Vielfalt und Kreativität der Angebote.
Schulleiter Wolfgang Schmitz und Konrektor Janek Frings äußerten 
sich erfreut über die große Resonanz:
„Die zahlreichen positiven Rückmeldungen haben uns überwältigt. 
Unser Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern sowie dem gesam-
ten Kollegium, die mit großem Engagement diesen besonderen Tag 
vorbereitet und durchgeführt haben.“
Der Tag der offenen Tür machte deutlich, wie lebendig und vielfäl-
tig das Lernen an der Astrid-Lindgren-Schule ist – und wie stark die 
Schulgemeinschaft zusammenwirkt, um Kindern und Jugendlichen 
einen Ort zum Entdecken, Gestalten und Mitmachen zu bieten.
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Beginn der Sitzung eine gültige schriftliche Vollmacht vorgelegt wird.

Tagesordnung:

1.	 Annahme der Niederschrift über die 28. Sitzung der Genossen-
	 schaftsversammlung am 17. März 2022
2.	 Beschluss der Jahresrechnungen der Rechnungsjahre 2022 bis 
	 einschließlich 2024 sowie Entlastung des Jagdvorstandes
3.	 Bericht über die Jagdpachtverteilung der Jahre 2022 bis 
	 einschließlich 2025
4.	 Verbissgutachten
5.	 Übernahme der Verwaltungs- und Kassengeschäfte durch die 
	 Jagdgenossenschaft - Verfahren/Fristen
6.	 Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Übernahme von 
	 Arbeiten der Geschäftsführung
7.	 Neuwahlen:
	 a.) Wahl des/r 2. stellvertretenden Beisitzers/in
	 b.) Wahl eines/r Schriftführers/in und dessen Stellvertreter/in
	 c.) Wahl eines/r Kassenführers/in und dessen Stellvertreter/in
	 d.) Wahl von zwei Rechnungsprüfern sowie deren Stellvertretungen
8.	 Verschiedenes

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme an der Sitzung.

Engelgau, 7.11.2025

Mit freundlichen Grüßen
gez. Karl-Josef Cremer
- Jagdvorsteher -

www.kloster-nettersheim.de

Sonstige Informationen

Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks Nettersheim XVI
Jagdrevier Pesch
E i n l a d u n g 
zur 31. Sitzung der Jagdgenossenschaft am Freitag, dem 21. No-
vember 2025, 20 Uhr im Pfarrheim in Pesch

Sehr geehrte Jagdgenossinnen und Jagdgenossen,
am o.g. Termin findet die 31. Sitzung unserer Jagdgenossenschaft 
statt, zu der ich alle Eigentümer/innen bejagbarer Grundstücke im 
Genossenschaftsgebiet herzlich einlade.
Jede/r Jagdgenosse/in kann sich auch durch eine volljährige, ge-
schäftsfähige Person vertreten lassen, wenn dem Jagdvorstand vor 
Beginn der Sitzung eine gültige schriftliche Vollmacht vorgelegt wird.
Der Jagdvorstand schlägt die nachstehende Tagesordnung zur Bera-
tung vor. Anträge zur Änderung oder Erweiterung der Tagesordnung 
können dem Jagdvorsteher mitgeteilt werden oder zu Beginn der Sit-
zung durch die Jagdgenossen/innen eingebracht werden. Über deren 
Aufnahme in die Tagesordnung lässt der Jagdvorsteher zu Beginn der 
Sitzung abstimmen.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
 	 und der Beschlussfähigkeit
2.	 Annahme der Niederschrift über die 30. Sitzung der Genossen-
	 schaftsversammlung vom 8. Nov. 2024
3.	 Bericht über die Jagdpachtverteilung 2025
4.	 Beschluss über die Jagdpachtverteilung 2025
5.	 Bericht der Kassenprüfer
6.	 Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers
7.	 Neuwahlen
	 a.	 1. Beisitzer
	 b.	 Neuwahl von zwei Kassenprüfern
8.	 Sachstandsbericht des Jagdpächters
9.	 Wildschaden
	 a.	 Feld/-Wiesenschaden
	 b.	 Waldschaden
	 c.	 Verfahrensweise
10.	 Vortrag Forstbeamter „Land und Forst“ NRW „Thema Wieder-
	 aufforstung im Revier Pesch“
11.	 Verschiedenes	
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme an der Sitzung.

Nettersheim-Pesch, 21.10.2025

Mit freundlichen Grüßen
Im Original gezeichnet
(Joachim Schmitz, Jagdvorsteher)

Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks Nettersheim X - Jagdrevier En-
gelgau/Nettersheim
E i n l a d u n g
zur 29. Sitzung der Genossenschaftsversammlung am Mittwoch, 
den 26. November 2025, 19.30 Uhr in der Gaststätte Schruff in 
Nettersheim

Sehr geehrte Jagdgenossinnen und Jagdgenossen!
Am o.g. Termin findet die 29. Sitzung unserer Jagdgenossenschafts-
versammlung statt, zu der ich alle Eigentümer/innen bejagbarer 
Grundstücke im Genossenschaftsgebiet herzlich einlade.
Jede/r Jagdgenosse/in kann sich auch durch eine volljährige, ge-
schäftsfähige Person vertreten lassen, wenn dem Jagdvorstand vor 



Aus unseren Kirchen 

Kath. Kirchengemeinde St. Gertrud, Bouderath
Samstag, 8. November	 19 Uhr 	 Vorabendmesse 
Dienstag, 11. November	 17.30 Uhr	 Wortgottesfeier zu St. Martin
 		  mit anschl. Martinszug in 
		  Roderath
Sonntag, 16. November	 10 Uhr	 Hl. Messe anlässl. des 
		  Missionsbasars	

Kath. Kirchengemeinde St. Luzia Engelgau 
Sonntag, 9. November	 9 Uhr	 Wortgottesfeier 
Montag, 10. November	 17.30 Uhr	 Wortgottesfeier zu St. Martin
 		  mit anschl. Umzug ab Kirche 
Sonntag, 16. November	 9 Uhr	 Heilige Messe

Kath. Kirchengemeinde St. Margaretha Frohngau
Samstag, 8. November	 17.30 Uhr    Wortgottesdienst, im Anschl.
 		  Martinszug

Kath. Pfarrgemeinde St. Laurentius Marmagen
Sonntag, 9. November 	 10 Uhr	 Wortgottesfeier
Montag, 10. November	 17.30 Uhr	 Wortgottesfeier zu St. Martin
 		  mit anschl. Umzug zum Feuer 
		  in Begleitung des Blasorchesters
Sonntag, 16. November	 10 Uhr	 Wortgottesfeier, anschl. Kranz-
		  niederlegung auf dem Friedhof

Kath. Pfarrgemeinde St. Martinus Nettersheim
Freitag, 7. November	 18 Uhr	 Wortgottesdienst zu St. Martin
 		  mit anschl. Umzug ab Kirche
Samstag, 15. November 	 17.30 Uhr	 Vorabendmesse

Kath. Pfarrgemeinde St. Cäcilia Pesch
Sonntag, 9. November	  10.30 Uhr	 Heilige Messe 
Sonntag, 16. November	  9.30 Uhr	 Heilige Messe anl. des 
		  Patronatsfestes

Kath. Pfarrgemeinde St. Lambertus Tondorf
Samstag, 8. November	 17.30 Uhr 	 Wortgottesfeier zu St. Martin
 		  mit anschl. Martinszug 
Sonntag, 9. November	 10.30 Uhr	 Heilige Messe

Kath. Pfarrgemeinde St. Peter Zingsheim
Samstag, 8. November	 17.30 Uhr	 Kindgerechte Einführung zu
 		  St. Martin in der Kirche unter 
		  Begleitung von St. Martin; 
		  anschl. St. Martinsumzug ab	
		  der Kirche
Sonntag, 16. November	 10.30 Uhr	 Wortgottesfeier mit anschl.
 		  Gang zum Ehrenmal	

Termine in der Kapelle der ehemaligen Eifelhöhen-Klinik
Sonntag, 16. November	 10.30 Uhr     Taizégebet

Am 8. November wird
Valeria Meyer aus Tondorf				   98 Jahre

Am 11. November wird
Hedwig Lichi aus Tondorf				   84 Jahre

Am 17. November wird
Werner Michels aus Engelgau			   87 Jahre

Am 20. November wird
Heinz Fränzel aus Nettersheim			   84 Jahre

Wir gratulieren zum Geburtstag

Himbergstraße 11  Telefon  02486-802603
53947 Engelgau  Telefax  02486-802604
mhansen@mh-fenster.de             Mobil  0177-3141057

Tischlermeister

u Beratung
u Wartung
u Reparatur
u Verkauf
u Montage

Fenster + Haustüren
in Holz, Holz-Alu + Kunststoff

Rollladen und Fensterladen
Insektenschutz

Wartungsverträge

u

u

u

u

u

Unsere Leistungen:

 ■ Hauptuntersuchung  
 inkl. UMA*gem. § 29 StVZO 
 *Untersuchung des Motormanagement-  
 und Abgasreinigungssystems

 ■ Änderungsabnahmen 
 gem. § 19.3 StVZO

 ■ Oldtimergutachten  
 gem. § 23 StVZO

 ■ Einzelabnahmen  
 Vollgutachten 
 gem. § 21/19(2) StVZO

Ingenieur-Büro 

Schruff
FSP Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

FSP Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Kfz-Prüfstelle Blankenheim
Am Gericht 1 • 53945 Blankenheim
Mi.  13.00 – 17.00 Uhr ohne Termin
Sa.   09.00 – 12.00 Uhr ohne Termin

Kfz-Prüfstelle Zingsheim
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 13 • 53947 Nettersheim - Zingsheim
Mo. – Fr. 09.00 – 17.00 Uhr mit Termin
Mo. & Do. 15.00 – 18.30 Uhr ohne Termin

Kfz-Prüfstelle Bad Münstereifel
Kölner Straße 33–35 • 53902 Bad Münstereifel
Mo. – Fr. 09.00 – 12.00 Uhr mit Termin
Di. & Fr.  14.30 – 18.30 Uhr ohne Termin

0800/610 66 66 • www.ingbueroschruff.de

 ■ Schadengutachten

 ■ Wertgutachten

Ingenieur-Büro Jochen Schruff

Unsere Leistungen:

 ■ Hauptuntersuchung  
 inkl. UMA*gem. § 29 StVZO 
 *Untersuchung des Motormanagement-  
 und Abgasreinigungssystems

 ■ Änderungsabnahmen 
 gem. § 19.3 StVZO

 ■ Oldtimergutachten  
 gem. § 23 StVZO

 ■ Einzelabnahmen  
 Vollgutachten 
 gem. § 21/19(2) StVZO

Ingenieur-Büro 

Schruff
FSP Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

FSP Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Kfz-Prüfstelle Blankenheim
Am Gericht 1 • 53945 Blankenheim
Mi.  13.00 – 17.00 Uhr ohne Termin
Sa.   09.00 – 12.00 Uhr ohne Termin

Kfz-Prüfstelle Zingsheim
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 13 • 53947 Nettersheim - Zingsheim
Mo. – Fr. 09.00 – 17.00 Uhr mit Termin
Mo. & Do. 15.00 – 18.30 Uhr ohne Termin

Kfz-Prüfstelle Bad Münstereifel
Kölner Straße 33–35 • 53902 Bad Münstereifel
Mo. – Fr. 09.00 – 12.00 Uhr mit Termin
Di. & Fr.  14.30 – 18.30 Uhr ohne Termin

0800/610 66 66 • www.ingbueroschruff.de

 ■ Schadengutachten

 ■ Wertgutachten

Ingenieur-Büro Jochen Schruff

!!!Achtung!!!
Die nächste Ausgabe des Gemeindeblattes er-
scheint voraussichtlich am 21. November.  Die 
Unterlagen senden Sie bitte spätestens bis 13. 
November an folgende E-Mail-Adresse: ge-
meindeblatt@nettersheim.de. Diesen Termin 
bitten wir unbedingt einzuhalten. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass Ihr Beitrag auch 
entsprechend veröffentlicht wird. Für danach 
eingehende Beiträge kann eine Veröffentli-
chung nicht mehr erfolgen. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist auch, dass Sie die Tex-
te unbedingt im WORD-Format in digitaler 
Form übermitteln, Fotos werden gesondert als 
Bilddatei benötigt. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass die Bildrechte entsprechend der Da-
tenschutzgrundverordnung gesichert sind und 
dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen 
mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
Per Briefpost und per Fax eingehende Beiträge 
können nicht berücksichtigt werden, da eine 
Weiterverarbeitung nicht möglich ist. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, senden Sie 
bitte eine Mail an gemeindeblatt@nettersheim.
de oder wenden Sie sich an Vanessa Woch, Te-
lefon: (02486) 78-932 oder Vanessa Müller,  
Telefon: (02486) 78-910.
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Ambulanter ärztlicher Notfalldienst
Der ambulante ärztliche Notfalldienst für den Kreis Euskirchen ist 
unter der Notrufnummer 116 117 zu erreichen. Die Notfalldienstzei-
ten sind wie folgt: Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 Uhr bis 
zum folgenden Tag 8 Uhr. Mittwoch und Freitag von 12 Uhr bis zum 
folgenden Tag 8 Uhr. 
Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis zum folgenden Tag 8 Uhr. 
Feiertags ganztägig von 8 bis 8 Uhr. 
Für Hör- und Sprachgeschädigte per E-Mail an: 
gehoerlos@arztrufzentrale-nrw.de
Sprechzeiten der Notdienstpraxen in den Krankenhäusern: 
Mittwoch von 14 bis 22 Uhr.
Am Wochenende und an Feiertagen von 7.30 bis 22 Uhr. 
In dringenden lebensbedrohlichen Fällen, wie etwa bei einem Schlag-
anfall oder einem Herzinfarkt, sollte sofort der Rettungsdienst telefo-
nisch unter 112 alarmiert werden.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Bereich Kreis Euskirchen ist 
über die Rufnummer (0180) 5 98 67 00 (Ansage) zu erreichen. (Inter-
net: www.zahnarzt-notdienst.de)

Apotheken-Notdienst
Die Notdienst-Bereitschaft ist täglich von 9 Uhr bis zum folgenden 
Tag um 9 Uhr. Die Apotheken-Notruf-Telefonnummer lautet (0800) 
0 02 28 33. (Internet: www.aponet.de)

Freiwilliger Notdienstplan für Kleintiere der Tier-
ärzte im Kreis Euskirchen
Dienstbereit sind die jeweiligen unten genannten Tierarzt-Praxen von 
8 bis 22 Uhr. Zusätzlich Freitag und am Tag vor einem Feiertag von 
18 bis 22 Uhr. Nachts erreichen Sie die Kliniken in Aachen (Tierkli-
nik Anicura, Aachen-Brand, Trierer Straße 652-658, 52078 Aachen, 
Telefon: (0241) 92 86 60) und Köln (Vetzentrum, Köln-Braunsfeld, 
Scheidtweilerstraße 19, 50933 Köln, Telefon: (0221) 54 57 64). 
Bitte rufen Sie unbedingt vorher an, bevor Sie mit Ihrem Tier losfah-
ren, damit die Praxis besetzt und auf Sie vorbereitet ist. 

Samstag, 8. November
Tierarztpraxis Silke Hartung, Blumenthaler Straße 44, 
53937 Schleiden, Telefon: (02445) 85 21 91

Sonntag, 9. November
Dr. Doris Stieglitz, Bahnhofstraße 26, 53947 Nettersheim, 
Telefon: (02486) 91 14 11 

Karfreitag, 15. November
Das Tierarztpraxis Team, Dr. Michael Müller, Chlodwigstr.23, 
53909 Zülpich, Telefon: (01523) 4 69 54 90 

Karsamstag, 16. November
Tierarztpraxis Corinna Engels-Brandt und Dr. Beate Niewerth, 
Berliner Straße 1 a, 53919 Weilerswist, Telefon: (02254) 83 44 49

Notdienste4455..
Samstag, 15. November 2025

12:00 Uhr – 18:00 Uhr

Sonntag, 16. November 2025

10:00 Uhr – 17:00 Uhr

in Bouderath

Dorfsaal Bouderath
Münstereifeler Straße 34

 Advents- und Weihnachtsdekoration, sowie 
wunderschöne Handarbeiten

 Gesundheitsecke und selbst gebackene Spezialtäten

 Gegrilltes, Reibekuchen, Glühwein, Kinderpunsch und 
kühle Getränke

 Hefekuchen (Samstag), großes Kuchenbuffet (Sonntag)

Pfarrheim Bouderath
Münstereifeler Straße 22a

MMiissssiioonnssbbaassaarr

Anlässlich des 
45. Jubiläums

Sonntag ab 12:30 Uhr 
im Dorfsaal Bouderath

Wir freuen uns auf euren Besuch!

 Grußworte 
 Frank Jenniches mit Gitarre 
Manni Lang „Manni kallt Platt“
 Indische Tänzerin
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Versandhaus SHOP
Renate KIRSTEN

Binzweg 1  |  Tondorf
02440 / 761

- Schulbedarf
- Kurzwaren
- Wolle
- Tabakwaren

- Deko-Artikel
- Bestellannahmen
- Hermes-Paketdienst
- Sonstiges

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do. und Fr.: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr  |  14:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mi.: und Sa. 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

GE SEK I · Finkenberg 8 · 53945 Blankenheim
sekretariat@gesamtschule-eifel.de

Telefon 02449 9518 0

GE SEK II · Höhenweg 21 · 53947 Nettersheim
sekretariat@gesamtschule-eifel.de
Telefon 02449 9518 0 

    

Tag der offenen Tür
Sa | 29.11.2025 | 10-14 Uhr
im Schulgebäude Blankenheim
(Anmeldung zum TdoT erforderlich: 02449 95180)

Weitere Termine zu SEK I / SEK II: Infoabende, Schnuppernachmittage ® 

www.gesamtschule-eifel.de
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Kloster 
Nettersheim 

Kloster Nettersheim 
Klosterstraße 12, 53947 Nettersheim 

Frau Wollenweber und ihre Männer 

DDoonnnneerrssttaagg,,  1133..  NNoovveemmbbeerr  22002255  
1199  UUhhrr    
  

iinn  ddeerr  KKlloosstteerrkkaappeellllee  NNeetttteerrsshheeiimm  
KKlloosstteerrssttrraaßßee  1122,,  5533994477  NNeetttteerrsshheeiimm  
  
  
  

 

  
 

 Raffiniert kombinieren Nicole Wollenweber,     
 Gerd Becker und David Merzenich Stand-Up  
 Comedy mit neuarrangierten Coversongs. 
 

In der Pause werden Getränke zu  
moderaten Preisen angeboten. 
 

Eintritt: 10 €  
 

  Kartenbestellung erwünscht:  
Telefon: (02486) 78-413  
E-Mail: L.Mueller@nettersheim.de  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

DIE LAMBERTUS APOTHEKE
Ihre neue Apotheke in Tondorf

KOSTENLOSER 
BOTENDIENST

ABHOLFÄCHER 
(24 STD)

VORBESTELLUNG 
PER MOBILER APP

HILFSMITTEL-
VERSORGUNG

Euskirchener Straße 38, 53947 Nettersheim-Tondorf 
www.apotheke-tondorf.de – Tel: 02440 / 95 99 88 0

Die Inhaber:  
Michael & Verena Lülsdorff

Zu unserer 
Website:


